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Saarländische Hilfen für die Wirtschaft in der Corona-Krise 
 

I. Soforthilfen für Kleinunternehmer 

 

Das Saarland stellt insgesamt EUR 30 Mio. zur Verfügung, um Kleinunternehmer in der derzeitigen 

Krise durch Zuschüsse zwischen EUR 3.000,00 und EUR 10.000,00 zu stützen. Die Zuschüsse 

müssen nur dann zurückgezahlt werden, wenn sich im Nachgang herausstellt, dass die Fördervo-

raussetzungen nicht erfüllt waren. 

 

Die Richtlinien zur „Kleinunternehmer-Soforthilfe“ sehen folgende Voraussetzungen für die Ge-

währung eines Zuschusses vor: 

- bis zu zehn sozialversicherungspflichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 2019, 

- Anträge auf Steuerstundung/Aufhebung der Vorauszahlungen, etc. wurden beim zuständigen 

Finanzamt gestellt, 

- Antrag auf Kurzarbeitergeld wurde bei der Agentur für Arbeit gestellt (soweit möglich), 

- Gespräche mit Bank waren erfolglos bzw. nicht ausreichend, um den Liquiditätsengpass zu 

beheben. 

 

Zuschüsse werden in folgender Höhe gewährt: 

0 bis 1 Mitarbeiter:  Soforthilfe von bis zu EUR 3.000,00 

bis zu 5 Mitarbeiter:  Soforthilfe von bis zu EUR 6.000,00 

bis zu 10 Mitarbeiter:  Soforthilfe von bis zu EUR 10.000,00  

 

Das entsprechende Antragsformular sowie die Richtlinien und FAQ sind abrufbar unter 

www.corona.wirtschaft.saarland.de. 

 

II. Kreditprogramm für die saarländische Wirtschaft 

 

Das Saarland und die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) erarbeiten als Soforthilfe ein Kre-

ditprogramm für Unternehmen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Das Programm 

„Sofort-Kredit-Saarland“ soll Liquiditätsengpässe abfedern und einen Umfang von EUR 25 Mio. 

haben. 
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Die Antragstellung erfolgt über die SIKB und bezieht die Hausbank des Unternehmens mit ein. 

Antragsunterlagen sowie die abschließenden Fördermittelbedingungen stehen voraussichtlich ab 

25. März 2020 zur Verfügung. 

 

Eine Checkliste der für die Antragsprüfung benötigten Unterlagen finden Sie bereits jetzt unter: 

https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Presse/Checkliste_einzureichende Unterlagen_NEU_2

020_03_20.pdf bzw. https://www.sikb.de/node/211 

 

 

 

Die vorstehenden Informationen stellen weder eine individuelle rechtliche noch eine sonstige fachli-

che Auskunft oder Empfehlung dar und sind nicht geeignet, eine individuelle Beratung durch fach-

kundige Personen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. 

 

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der übermittel-

ten Informationen. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website angebotenen Informationen ohne gesonderte 

Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren. 

 

https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Presse/Checkliste_einzureichende
https://www.sikb.de/node/211

